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winnen kann, fo lafl'en fich bei obigen Mafsen nur 4 größere oder 5 kleinere Tifehe

in eine Reihe aufftellen.

Der Gang zwifchen je zwei Tifchreihen, der vor Allem zum Auffiellen der

Sitze dient, fell fo breit gehalten werden, dafs hinter dem fitzenden Zeichner noch

ein, wenn auch befchränkter Verkehr möglich ilt; hierzu find 0,90, beffer l‚oom

Breite erforderlich. Der Gang an der den Fenf’rern gegenüber liegenden Wand fall

nicht unter 1,00!!! breit fein; hiernach würden Confiructions- und Zeichenfalle nicht

leicht unter 7,5 m Tiefe erhalten; man geht in der Regel über diefe Abmeffung

etwas hinaus, wählt fie aber nicht geringer, weil diefe Säle fonft zu lang werden.

Vor der vorderiten Tifchreihe ift ein freier Raum von 1,50 bis 1,80 m vor-

zufehen, damit der Docent die an der betreffenden Stirnwand angebrachte Tafel

ungehindert benutzen kann, damit dafelbl’t Modelle aufgeftellt werden können etc.

Mehr als 40 Studirende in einem Conftructions-‚ bezw. Zeichenfaal unterzubringen,

empfiehlt lich, in Rücklicht auf die Unterrichtszwecke, nicht.

Legt man einen Saal fiir 40 Studirende zu Grunde, fo ergiebt lich für jeden

derfelben (einfchl. Sitz und Gänge) eine Grundfläche von 3 bis 4qm.

Fig. 46. Fig. 47.
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Zeichentifche. —— ‘/so n. Gr.

Die Platten der Zeichentifche werden nicht felten fchräg, nach dem Zeichner zu abfallend', her—

gel'tellt, um das Zeichenbrett ohne Weiteres in diefe für das Zeichnen günftige Lage bringen zu können.

Da indel's bei folcher Anordnung die Zeichengeräthe leicht herabfallen, fo zieht man bisweilen wagrechte

Tifchplatten vor und erzeugt die fchräge Lage des Zeichenbrettes entweder durch eine an letzterem

angebrachte hohe Leifte oder durch eine entfprechende Unterlage. Beim Zeichnen ift nicht felten eine

bald höhere, bald tiefere Lage des Zeichenbrettes erwünfcht; aus diefem Grunde hat man die Zeichen—

tifche auch mit verfiellbaren Platten verfehen (Fig. 47).

Der Zeichentifch fall die Möglichkeit darbieten, darin ein Zeichenbrett aufbewahren zu können.

Soll dailelbe dabei eine lothrechte Stellung einnehmen, fo wird im Untergeltell des Tifches entweder eine

entfprechende Nii'che (Fig. 46) oder eine bis nahezu auf den Fufsboden herabreichende Vertiefung, in

welche das Brett verfenkt wird, vorgefehen, oder aber man bringt unter der Tifchplatte ein Fach an, in

welches das Brett wagrecht eingefchoben wird (Fig. 47). Außerdem find an jedem Zeichentifch eine oder

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. 5


